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Antragsteller: Satzungsauschuss, KjG-Diözesanleitung

Die KjG-Herbstdiözesankonferenz 2022 hat beschlossen:

Für  die  Jahre  2022,  2023  und  2024  wird  ein  Satzungsausschuss  eingerichtet.  Der
Satzungsausschuss  besteht  mindestens  aus  einem  Mitglied  der  Diözesanleitung  sowie
mindestens zwei weiteren interessierten Personen.

Der  Satzungsausschuss  beschäftigt  sich  primär  mit  den  verschiedenen  Aspekten  der
Geschlechter-gerechtigkeit in den Strukturen der KjG und trägt diese in die KjG Ortsgruppen.

Neben der  Beratung  der  KjG-Pfarreien  zur  Umsetzung  der  Geschlechtergerechtigkeit  in  ihren
Strukturen und Satzungen vor Ort, sollen geeignete Hilfsmittel als Handreichung zur Satzungs-
änderung erarbeitet werden. Diese können von Bundesebene oder anderen Diözesanverbänden
adaptiert  werden,  um den KjG-Ortsgruppen den Prozess der Anpassung an die Geschlechter-
gerechtigkeit zu erleichtern. 

Des  Weiteren  prüft  der  Satzungsausschuss  Satzungen  von  KjG-Ortsgruppen,  welche  zur
Genehmigung bei der Diözesanleitung eingereicht werden. Der Satzungsausschuss empfiehlt der
Diözesanleitung die Genehmigung der Satzung oder meldet nötige Änderungspotenziale an die
KjG-Ortsgruppen zurück.


